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Amtlich er Teil.
A. Belanntmachnngen des Landrats

M6111 Namslau, ·den 14. September 1907.
Jch bringe hierdurch zur öffentlichen Kenntnis, daß die Abhaltung des sogenannten

Mnhelmarktes am Michaelistage verboten ist und daß der Vermietstag im hiesigen Kreise
Dienstag, den l. Oktober d. Js.,

stattfindet.
Sämtliche Dienstherrschasten des Kreises werden aufgefordert, das Gesinde vom

Besuche der Stadt Namslau am Michaelistnge abzuhalten, der Erteilung von Urlaub
an das Gesinde zum Besuche des Marktes am Dienstag, den 1. Oktober, steht nichts
entgegen.

Die Guts- und Gemeindevorstände mache ich dafür verantwortlich, das; diese
Verfügung zur Kenntnis sämtlicher Dienstherrschaftetc sowie des Gesmdes in ihren Bezirken
gebracht wird; die Dienstherrschafteu sind eindringlich daraus hinzuweisen, das; sie dem
Gesinde die Genehmigung zum Besuche der Stadt am Michaelistage zu versagen haben.
M 512] Berlin C 2, den 5. Juli 1907.

Der Finauzminister
J�-Nr. Il 7145.

Betrifft Abänderung des § 23 des Eiukommenfteuergesetzes
in der Fassung der Bekanntmachuug vom l9. Juni 1906.

I. Durch das Gesetz vom 18. Juni d. Js. ist der § 23 des Einlomntensteuergesetzes vom
19. Juni 1906 abgeändert worden. Der vollständige nunmehr geltende Text des § 23wird in der Anlage  nachstehend! zur Kegntnisnahttre mitgeteilt.

23

des Einkommensteuergesetzes vom 19. Juni 1906 in der Fassung des Gesetzes vom 18. Juni 1907.
»Jeder Besitzer eines bewohnten Grundstücks oder dessen Vertreter ist verpflichtet, der

»Mit der Aufnahme des Personenftandes betrauten Behörde die auf dem Grundstücke vor-
»handenen Personen mit Namen, Berufs- oder Erwerbsarh Geburtsort, Geburtstag und
,,Religioiisbekenntnis, für Arbeiter, Dienstboten und Gewerbegehilfen auch den Arbeitgeber
»und die Arbeitsstätte anzugeben. i

»Die Haushaltungsvorstäitde haben den Hausbesitzerii oder deren Vertretern die er-
,,forderliche Auskunft über die zu ihrem Hausstande gehörigen Personen einschließlich der
�unter: und Schlafstellenmieter zu erteilen.

»Arbeiter, Dienstboten und Gewerbegehilfen haben den Haushaltungsvorständen oder
»dem; Vertretern die erforderliche Auskunft über ihren Arbeitgeber und ihre Arbeitsstätte zu
,,ertei en.

»Wer für die Zwecke seiner Haushaltung oder bei Ausübung seines Berufs oder Ge-
»werbes andere Personen dauernd ,,gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt, ist verp�ichtet, über
,,dies Einkommen, sofern es den Betrag von jährlich 3000 Mark nicht übersteigt, dem Ge-
»nteinde-  Guts-!Vorstaicde seiner gewerblichen Niederlassung oder in Grtnangelung einer
,,solchen seines Wohnsitzes auf Verlangen binnen einer Frist von inindestetts zwei Wochen
»Auskunst zu erteilen. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auf folgende Angaben:
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Bezeichnung der zur Zeit der Anfrage beschäftigten Personen nach Namen, Wohnort
,,und Wohnung; eine Verpflichtung zur Angabe von Wohnort und Wohnung besteht
,,jedoch nur, soweit diese dem Arbeitgeber bekannt find;
das Einkommen, welches die zu a bezeichneten Personen seit dem 1. Januar des Aus-
,,kunftsjahres oder seit dem späteren Beginn ihrer Beschäftigung bis zum 30. September
,,desselben Jahres tatsächlich an barem Lohn  Gehalt! und Naturalien aus dem Arbeits-
,,oder Dienstverhältnisse bezogen haben. Dem Arbeitgeber ist jedoch gestattet, statt dessen
»für diejenigen Personen, welche bei ihm schon in dem ganzen der Auskunftserteilung
»unmittelbar vorangegangenen Kalenderjahre beschäftigt waren, das in diesem Jahre
,,tatsächlich bezogene Einkommen anzugeben. Naturalbezüga insbesondere freie Wohnung
,,oder freie Station sind ohne Wertangabe namhaft zu machen. Diese Pflicht liegt auch
»den gesetzlichen Vertretern nicht phhsischer Personen ob."

Die Abänderungen erstrecken sich auf folgende Punkte:
1. JU Absatz 1 ist neu aufgenommen worden die Verpflichtung der Hausbesitzer, bei der

Personenstandsaufnahme für Arbeiter, Dienstboten und Gewerbegehilfen auch den Arbeit-
geber und die Arbeitsstätte anzugeben.

2. Vermöge der Vorschrift in Absatz 2 haben die Haushaltungsvorstände den Hausbefitzern
oder deren Vertretern auch hierüber  Nr. 1! die erforderliche Auskunft zu erteilen.

3. Insoweit die Arbeitnehmer nicht schon hiernach  Nr. I und 2! als Hausbesitzer oder Haushal-
tungsvorstände zur Angabe verpflichtet find, haben sie nach dem neu aufgenommenen Ab:
satz 3 die erforderliche Auskunft über ihrensArbeitgeber und ihre Arbeitsstätte dem Haus:
haltungsvorstande oder seinem Vertreter zu geben.

4. Eine Verpflichtung des Arbeitgebers zur Auskunftserteilung über das Einkommen seiner
Arbeitnehmer besteht künftig nach Absatz-J« des § 23 nur gegenüber dem Gemeinde- Guts-!
Vorstande seiner  des Arbeitgebers! gewerblichen Niederlassung, oder in Ermangelung
einer solchen seines Wohnsitzes  Vergl. III Nr. 11.!

5. Am Schlusse des Absatzes 4 ist der Umfang der Auskunftspflicht der Arbeitgeber jetzt
genau bestimmt.  Vergl. Ill Nr. 1��4.!

Zur Ausführung der Vorschriften des §23 wird in Ergänzung bezw. Abänderung der Ver-
fügung vom 25. Juli 1906 -�� J.-Nr. II 7629 -�� nachstehendes bestimmt:
I. Wo die«- Ausnahme des Personenstandes durch Ausfüllung sogenannter Hauslisten erfolgt

 Artikel 40 Absatz 6 der Ausführungsanweisung vom 25. Juli 1906!, sind in diese
vom nächsten Steuerjahr ab auch Spalten zur Angabe des Arbeitgebers und der Arbeits-
stätte  vergl. oben II 1-3 aufzunehmen und die Angaben entsprechend zu verwerten.

Die Gemeinde: Guts-!Vorftände werden durch gehörige Ausfüllung der Hauslistem
auf welche in geeigneter Weise hinzuwirken sein wird, in die Lage versetzt, ihrerseits. nach
Arbeitsstätten geordnet, eine Liste derjenigen Arbeitnehmer aufzustellen, über deren Arbeits-
einkommen für die Zwecke der Veranlagung eine Auskunft vom Arbeitgeber einzuholen
notwendig erscheint. Dieses Verfahren bietet den Vorteil, daß es die Verarbeitung des
eingehenden Materials wesentlich erleichtert, indem die Arbeitnehmer in die vom Gemeinde:
 Guts-!Vorstand aufzustellende Liste nach derselben Reihenfolge aufgenommen werden können,
in welcher sie im Personenverzeichnis bezw. in der Staatssteuerliste erscheinen. Zulässig ist es
aber auch, von dem Arbeitgeber Nachweisungen einzufordern, in denen die Namen und,
soweit sie dem Arbeitgeber bekannt sind, auch Wohnort und Wohnung der zur Zeit der
Anfrage von ihm beschäftigten Personen, hinsichtlich deren ihm nach § 23 Absatz, 4 eine
Auslunftsverpflichtung obliegt, von ihm zu bezeichnen sind. Die in dieser Beziehung
durch die Fassung des bisherigen Gesetzes veranlaßten Zweifel sind durch die neue Vor-
schrift des Absatzes 4 zu a beseitigt.

Von der Befugnis, solche Nachweisungen einzufordern, wird aber in der Regel nur
dann Gebrauch zu machen sein, wenn entweder die durch die,Personenstandsaufnahnte er-
langten Nachrichten zur Feststellung der persönlichen Verhältnisse des Steuerpflichtigen
nicht ausreichen, oder die Arbeitgeber selbst die Einreichung vollständiger Arbeiterverzeich-
nisse vorziehen oder dazu bereit sind.

2. Die Auskunftspflicht des Arbeitgebers erstreckt sich auf das Einkommen, welches der
Arbeitnehmer seit dem 1. Januar des Auskunftsjahres oder seit dem späteren Beginn
seiner Beschäftigung bis zum 30. September desselben Jahres tatsächlich an barem Lohn
 Gehalt! und Naturalien aus dem Arbeits- oder Dienstverhältnisse bezogen hat. Dem
Arbeitgeber ist jedoch gestattet, statt dessen für diejenigen Personen, welche bei ihm schon
in dem ganzen der Auskunfterteilung unmittelbar vorangegangenen Kalenderjahre beschäf-
tigt waren, das in diesem Jahre tatsächlich bezogene Einkommen anzugeben.

3. Eine Verpflichtung des Arbeitgebers zur Auskunfterteilung besteht nur insoweit, als das
von dem Arbeiter bezogene Einkommen ihm im einzelnen bekannt sein muß. Ueberniuunt
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beispielsweise eine Mehrheit von« Arbeitern gegen einen Gesatntpreis die Ausführung einer
Arbeit, ohne daß der Arbeitgeber überhaupt erfährt, wie dieser Gesanitpreis unter die
einzelnen Arbeiter verteilt wird, so kann von ihm nur eine Auskunft über die Gesarut-
löhnung der beteiligten Arbeiter, nicht aber eine solche über das daraus herrührende Ein:
kontmen des einzelnen Arbeiters verlangt werden.
Naturalbeziige, insbesondere freie Wohnung oder freie Station sind ohne Wertangabe
namhaft zu machen. Eine Schätzitng des Wertes solcher Bezüge darf dentnach von dem
Arbeitgeber in keinen! Falle gefordert werden.

. Unberührt bleiben die Vorschriften im § 9 Nr. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes
Auch in dem Falle, wenn der Arbeitgeber gemäß § 23 Absatz 4 b  vergl. III Nr. 2!
von der Befugnis Gebrauch macht, das Einkommen nach dem Ergebnis des weiter zurück:
liegenden Jahres zu beziffern, bewendet es bei den bezeichneten Vorschriften des § 9 für
die Feststellung des steuerpflichtigen Einkommens; in diesem Falle ist die erteilte Auskunft
lediglich als Anhalt für die Schätzung des stenerpflichtigeii Einkommens zu benutzen.
Jn keinem Fall darf außer Acht gelassen werden, daß behufs Feststellutkg des steuerpflich-
tigen Eiixkoinuiens von dem durch die Auskunft des Arbeitgebers erntittelteti Brutto-Ein-
kommen die gesetzlicheii Abzüge gemacht werden niüsseir Deninach sind nicht nur die bei
allen Arbeitnehmern vorkommenden Abzüge, insbesondere Beiträge zu Kranken» Invaliden:
usw. Kassem sondern auch, soweit sie bei der Veranlaguttg bekannt sind, in Gemäßheit
der Rechtsprechung des Oberverivaltutigsgerichts die von dem einzelnen Arbeiter, aber von
der betreffenden Arbeiterkategorie zu leistenden und ans dem Lohn zu bestreitenden Aus-
gaben zur Beschaffung von Werkzeugen oder Rohmaterialien, Fahrten zur Arbeitsstätte
und dergleichem sowie auch angeniessetie Absetzungeti auf Abitutzriitg des von den Arbeitern
etwa herzuhaltenden Werkzeuges oder der Arbeitskleidung zu beriicksichtigeu

. Von der Einforderung von Auskünsten der Arbeitgeber ist wie bisher  Vergl. Nr. 5 der
Verfügung vom 25. Juli 1906��-Il 7629! nur insoweit Gebrauch zu machen, als solche
für die Zwecke einer sachgeinäßen Veranlagnng erforderlich ist. Jnsbesondere ist auch
eine alljährliche Wiederholung der Befragung der Arbeitgeber entbehrlich, sofern die Aus:
kunft für ein früheres Jahr zur Herbeiführutig einer zutreffenden Veranlaguiig auch für
das in Betracht koinmende Steuerjahr ausreichenden Anhalt gewährt. Insoweit jedoch
ohne Mitwirkung des Arbeitgebers die richtige Erfassung des fteuervflichtigeti Einkommens
in Frage gestellt ist, darf der Gemeinde: Guts-!Vorstand nicht verabsäumen, von seiner
Befugnis aus § 23 des Gesetzes entsprechendeii Gebrauch zu tauchen. Zu den Aufgaben
des Vorsitzenden der Veranlaguiigskonniiission gehört es, sein Augenmerk darauf zu richten,
daß die Anwendung dieses wichtigen Mittels zur Herbeiführung einer gleichmäßigen nnd
richtigen Veranlagung in den geeigneten Fällen nicht unterbleibt.
Die Anfragen haben in möglichst entgegenkommender und einfacher Form zu erfolgen nnd
bei der Erteilung der Auskunft sind den Arbeitgebern alle mit der Erreichung des er-
strebten Zweckes irgend vereinbaren Erleichterungen zu gewähren. Mit den Inhabern
größerer Betriebe werden auch künftig zweckmäßiger Weise Vereinbarungen über Zeit und
Form der Auskunfterteilutig getroffen werden können. Zur wesentlichen Vereinfachung
des Verfahrens wird es voraussichtlich beitragen, wenn, wie schon bisher vereinzelt,
namentlich in Bergwerksbetrieben geschehen ist, für jeden Arbeiter eine fortlaufend geführte
Lohnkarte angelegt wird. Diese Karten können alljährlich im Original der Gemeindebe-
hörde zur Einsichtnahme vorgelegt und auf diese Weise beträchtliche, in verhältnismäßig
kurzer Zeit zu leistende, Schreibarbeiten erspart werden. Ebenso können nach Maßgabe
dieserhalb zu treffender Vereinbarung auch die in anderer Weise geführten Lohnlisten von
den Arbeitgebern der Gemeindebehörde in Urschrift behufs Entnahme der erforderlichen
Nachrichten überlassen werden.

Es enipfiehlt sich, Einrichtungen der angedeuteten Art, die im eigenen Jnteresse
der Arbeitgeber liegen, bei ihnen in geeigneter Weise anzuregen.

. Die für die Befragung nach §23 zu benutzenden Formulare sind sobald als möglich fest-
zustellen und bekannt zu geben, damit sich die Arbeitgeber rechtzeitig mit dem Inhalt
derselben vertraut niachen können.
Die Fristen für die Beantwortung der gestellten Fragen müssen in verständiger Weise und
unter Berückfichtigung der besonderen Untstände des Falles geftellt werden. Die gesetzliche
Mindestsrist von zwei Wochen wird im allgemeinen nur für Betriebe geringeren Umfangs
und für Anfragen, welche eine kleinere Zahl von Arbeitnehmern betreffen, ansreichend er-
scheinen. Für Arbeitgeber, denen die Beantwortung von Fragen für eine größere Anzahl
von Arbeitern obliegt, werden diese Fristen geräumiger zu bemessen sein.
Der Gemeides Guts-!Vorstan»d der gewerblichen Niederlassung des Arbeitgebers hat die
bei ihm eingehenden Nachriihtem welche das Einkommen von Arbeitnehmern betreffen, die
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in anderen Gemeinden ihren Wohnsitz, haben und veranlagt werden, dem Genteinde- Guts-!
Vorstande der Wohnfitzgeineinde von Amtswegen weiterzugeben. Insoweit dem Gemeinde-
 Guts-!Borstande der Wohnsitzgeiueinde des Arbeiters über den Umfang der ihm hiernach
zugehenden Nachrichten hinaus die Besragung von Arbeitgebern gemäß § 23 erforderlich
erscheint, hat er sich dieserhalb ersuchend an den Gemeinde- Guts-!Vorstand der gewerb-
lich« Niederlassung des Arbeitgebers zu wenden.

gez.: Frhr. von Rheinbaben.
Namslau, den 19. September 1907.

Borstehender Erlaß ist von den Magisträten, Guts- und Gemeindevorftändeti des Kreises
bei den Vorarbeiten zur Veranlagung für das Steiierjahr 1908 genau zu beachten.

Der Vorsihende de: EinkommenstenevVerahnlagungsKommission.
M 618l Berlin W. 64, den 27. August 1907.

· - Der Minister
der geistlichen Uuterrichtsi nnd Medizinaksnqelegenheinst.

z M. Nr. 12385.
Jn Verfolg des Erlasses vom 6. Juni d. Is ���� M 12026 � teile ich Ewdochwohls

geboren ergebenst mit, daß seitens des Herrn Reichskanzlers  Reichsamt des Innern! der Ber-
lagsbuchhandlnng von Julius Springer hierselbst Nr. 24 Monbijouplatz 3 die Herstellung und
ber Verlag von Deckblättern zu den Anweisungen zur Bekämpfung des Aussatzes, der Cholera,
des Fleckfiebers, der Pest und der Pocken übertragen worden find. Der Ladenpreis des einzelnen
Stückes beträgt für die Deckblätter zu den Anweisungen zur Bekämpfung des Aussatzes, des Fleck-
fiebers, der Pest nnd der Pocken 10 Pf. bei Abnahme von 100 Exemplaren 6 Ps., für die Deck-
blätter zu der Anweisung der Bekämpfung der Cholera zusammen 15 Pfg. bei Abnahme von
100 Exemplaren 10 Pf.

Die durch die preußischen Ausführungsvorschriften ergänzten gleichen Anweisungen sind
nach wie vor in der Buchhandlung von Richard Schölz hierselbst s.W. 48 Wilhelmstraße 10 erbältlicb.

Im Aufträge. gez. Förften
Namslau, den 21. September 1907.

Vorstehenden Ministerialerlaß bringe ich hierdurch zur Kenntnis der Ortspolizeibehörden.

M 614} Berlin, den 31. August 1907.
Der Minister des Innern.

11 b 3505.
Zur Beseitigung mir zur Kenntnis gekommener Zweifel bestimme ich im Einvernehmen

mit dem Herrn Finanzminiftey daß die Kosten einer Reinigung von Korrigendem die bei ihrer
Einlieferung in das Arbeitshaus zum Zwecke ihrer Aufnahme erforderlich geworden ist, nach
Maßgabe des § 38 des Gesetzes vom 8. März 1871 auf Laudespolizeifonds zu übernehmen sind.
Bei Anwendung dieser Vorschrift macht es keinen Unterschied, ob das Erfordernis der Reinigung
vor dem Transporte schon vorhanden war oder erst während desselben entstanden ist.

Im Auftraget gez. von Kitzing
z Namslau, den 23. September 1907.

Vorstehenden Erlaß bringe ich hierdurch mit dem Bemerken zur Kenntnis der Ortspolizei-
behörden, daß zur Vermeidung von Kosten die Korrigenden stets in reinlichem Zustande auf den
Transport gesetzt werden sollen.
M 615} Breslau, den 17. August 1907.

In Gemäßheit des§ 6 Absatz 3 des Gesetzes betreffend den Verkehr auf den Kunftsiraßen
vom 20. Iuni 1887  Ges. S. S. 301! hat der Bezirksausschuß zu Breslan auf Antrag des
Kreisausschusses des Kreises Namslau beschlossen, bei dem Befahren der Chausseestrecke von Strehlitz
nach Grambschüh die zulässige gäbe des Ladungsgewichts für Fuhrwerke bei einer Radfelgenbreite von

bis einschließlich 6�/z cm. auf 1333 kg,
über 61/3 « «  « «  kg;
» » » 15 « « 3333 kg,

15 cm. auf � ��� ��� 6000 kg,
für die Zeit vom 1. Orten-«» bis 31. März jeden Jahres und zwar zunächst bis zum 31. März 1910
herabzusetzem 
Der Bezirksnnsschnp gez. von Glaso w.

  Namslau, den 20. September 1907.
Vorfiehenden Beschluß bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis.

M 610] s Namslau, den� 25. September 1907.
. Während� der Abwesenheit des Standes-Beamten, Lehrers Fuhrmann« in Staedtel vom

1.�-10. Oktober 1907 werden die Atntsschäfte des Stnndesnmtsbezirks Schwirz von dem Standesbes
ernsten-Stellvertreter, Giiterdirektor Giißejeld »in Fchnjirz geführt werden. -
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M 317] Namslau, den 24. September 1907.
Betrifft Aufstellung von Schulhanshaltsauschlägeu und Präftationsuachweisuugeus

Für die Beurteilung der Frage, in welcher Höhe den Schulverbänden nach dem Inkraft-
treten des Scbulunterhaltungsgesetzes vom 28. Juli 1906 �- Gesetz-Sammlung S. 335 �� laufende
staatliche Etgiinzungszufchiisfe an Stelle der jetzigen vom 1. April 1908 ab fortfallenden wider-
ruslithen Staatsbeihilfen zu gewähren sein werden, ist für jeden neuen Schulverband unter Be-
{Ertüchtigung des auf ihn übergehenden Vermögens ein vorläufiger Haushaltsansehlag für das
Rechnungsjahr 1908  I. 4. 1908 bis 31. Z. 1909! erforderlich. Die neuen Verbände decken« M!
mit geringen Ausnahmen mit den bisherigen Schulbezirlem Die Aufstellung ist zunächst noch
von den bisherigen Schulvorständen und zwar sofort unter Benutzung der bisher gebräuchlichen
Formulare in Angriff zu nehmen, wobei folgendes zu beachten ist.

I. Es ist für jeden Verband, also auch wenn keine Beihilfe bisher gewährt worden ist, ein
Haushaltsanschlag aufzustellen.

Da die bisher auf allgemeiner Nechtsnorm beruhenden Verpflichtungen, desgleichen
die laufenden Verpflichtungen, welche die nach allgemeiner Sliechtsnorms Verpflichteten mit. Rücksicht
auf diese Verpflichtung über das durch die Norm gegebene Maß freiwillig übernommen
haben, soweit sie nicht durch das Volksschulunterhaltungsgesetz ausdrücklich aufrecht erhalten
werden, in Fortfall kommen, z. B. die von dem Gutsherrn, dem Dominium bei Gründung
einer Schulstelle übernommene Verpflichtung zur Brennholzlieferung zur Zahlung eines
laufenden Beitrages zur Lehrerbesoldung, zu Bauleistungen über das gesetzliche Maß hinaus,
Verträge über einen Beitrag nach Besitzquoten und dergl. -�� siehe § 32 des  Beines �� so
sind die für die bisherige Verteilung der. Schnulunterbaltungskosten zwischsti Dominien und
Gemeinden maßgebenden Grundsätze unberücksichtigt zu lassen. Dies bezieht sich besonders
auch auf die in den Lehrer-Einkommens-Nachweisungen angegebenen Beitragsquotem

Die Beiträge der Schulunterhaltungspflichtigen �- �Eitel X der Einnahme ��� find
nicht mehr nach Domiuien und Gemeinden getrennt, sondern bei jeder Vositiou im ganzen
einzutragen; der Vordruck würde etwa in der Weise handschriftlich abzuändern sein: ,,seitens
der Mitglieder des Schulverbandes  der bürgerlichen Gemeinden und Gutsbezirte!«.  Die
Verteilung der Summe dieses Titels auf die beteiligten Gemeinden und Gutsbezirie nach den
Vorschriften des § 9 a. a. O. wird hier erfolgen.

2. Der Anspruch des Lehrers auf Lieferung der bisherigen Naturaliem soweit sie nicht schon
in eine Geldentschädigung umgewandelt sind, ist künftig von dem Schulverband zu« erfüllen.
Besteht also der Lehrer auf fernerweite Lieferung der noch nicht in eine Geldentschädigung
umgewandelten Naturalien, oder auf Naturalleisiungen Golzanfuhr oder Zerkleinerung und
dergl.!, so wird der Schulverband aus den erhobenen Schulnnterhaltungskosienbeiträgen Naturalien
zu beschaffen oder die Kosten für die zu leistenden Naturaldienste zu decken haben. Hieraus
ergibt sich, das in den Haushaltsanschlag da, wo Naturalien oder Naturaldienste z. Zt. noch
üblich sind, letztere vor der Linie und außerdem, mit den in den Einkommens-Nachweisungen
angegebenen Wertbeträgen in die Geldspaslte einzusehen sind.

Sind etwaige frühere Verpflichtungen bereits im ordentlichen Abliisuugsderfabren
abgelbsi, so verbleiben die Ablbsungskapitalien dem Schulverbande, während die etwa noch
an die Rentenbanl zu zahlenden Ablösungsrentety bei denen es sich um eine privatrechtliche
Verpflichtung handelt, von den Verpflichteten weiter zu entrichten sind.

Z. Jn den Haushaltungsanschlag find auch die Einnahmen etwaiger Schulstiftungen  § 28 des
Gesetzes! auszuführen, desgleichen bei Titel IX ein etwaiger Gastschulbeitraa  § 5! unb ein
etwaiges Fremdenschiilgeld  § 6.! Dagegen find die bisher von der Kbnigh Regierung
gewährten widerruflichen Staatsbeihilfen nicht unter die Einnahme einzutragetu

4. Bei der Ausgabe sind zutreffendenfalls auch Mittel für etwaigen Religionsunterricht der
konfefsionellen Minderheit  § 37! unb für kleine bauliche Reparaturen  §13!- sowie die nach
§ 14 zum Baufonds zu zahlenden Beträge einzuftellen. Bei der Schätzung des fonstigen
Baubedarfs ist auf die nach § 17 des Gesetzes neu eingeführte Verpflichtung des Staates
zur Gewährung eines staatlichen Baubeitrages Rücksicht zu nehmen. i

5. Falls Lehrer nicht das volle, sondern nur �/s des Steileneintommens beziehen, so sind im
Titel I der Ausgabe gleichwohl die Bezüge desvollen Stelleneintommens einzusehen.

6. Für die Einsetzung der Alterszulagelassenbeiträge, der Ruhegehaltsbeiträge und der neuen
Witwen- und Waisenkassenbeiträge sind die in dem Regierungsamtsblatt für 1907, außer«
ordentliche Beilage zu Nr. 17 und 24 bezw. in dem Regierungsamtsblatt für 1906, außer-
ordentliche Beilage zu Nr. 35 zur Ausschreibung gelangten Leistungen maßgebend. Der
Beitrag für die alte Witwens und Waisenkasse beträgt 5 Max! für jede Lehrerstelle

Ferner» ersucie ich dies Schulvorsteinde derjenigen- Schulen, siit welche zur Zeit biierrufs
liebe isstaetslseihilsen gezahlt werden, eine Auffiellungs einer Prastctioussslechveisnuzsiiach dem in
der tlreisblatvDruckerei verkäufiichen Formulare zu bewirken. Da die Herren Gemeindevorsieher



-�����-� 538

der Schulorte bisher zum Schulvorstande gehören, so haben diese die Aufstellung der Prästations--
Nachweisung zunächst in die Hand zu nehmen, wobei zu beachten ist:

a. Die Steuer- und Abgabenverhältnisse sind nicht nur für jede zum Schulverbande oder
Gesamtschulverbande gehörige Gemeinde, sondern auch für jeden dazu gehörigen Gutsbe-
m; _ i_e ans besonderer Linie! zu machen und haben sich in» allen Fällen auf die gesamte
politische Gemeinde bezw. auf den gesamten Gutsbezirl zu beziehen, da stets die Korporation
 die bürgerliche Gemeinde, der Gutsbezirh Mitglied des Gesanitfchulverbandes ist.

b. Auf Seite 4 istersichtlich zu machen, welche Zuschläge in jeder Gemeinde und jedem
Gutsbezirke zur Deckung der Gemeinde-, Kreis» Provinzial- und der Schuh und Kirchen-
abgaben zur Hebung gelangen.

c. Etwaige Kirchenabgaben sind auf Seite 4 eingehend zu erläutern.
d. Die Spalten 3 d, 10 und 11 sind unausgefülli zu lassen, auch die Prozentberechnung

unterhalb der Spalten 3 d und e hat zu unterbleiben.
Die Schulverbände Bankwitz  mit Böhlitz!- Danimer  niit Sbitze!, Droschiain Noldau,

Schwirz Sterzendors  mit Sorzow! und Wallendorf sind noch nicht gebildet, für sie bedarf es der
Aufstellung der Haushaltsanfchläge und Präftationsnachweisungen daher vorläufig nicht.

. Da die bisher konfesfionell getrennten Schulverbände Bakhowitz Butfchkau, Glauschiz
Schmograu, Kaulwitz Strehliw Grambschiih und Lorzendorf fortan für beide Schulen nur einen
Gesamtschulverband bilden werden, so ist in jedem dieser Verbände auch mir ein Haushaltsaik
schlag für beide Schulen zusammen aufzuftellen. Die Vorarbeiten haben die Genieindevorsteher
des Schulortes einzuleiten.

Forniulare zum Haushaltsanschlag und zur Priistationsnachweisnng siiid bei Opih zu
haben und sofort zu beschaffen. Die Herren Ortsschnlinspektoreu ersuche ich, sich sofort mit den
Gemeindevorstehern pp. in Verbindung zu setzen und der Ausführung der Arbeiten auch ihre ganze
Sorgfalt zu widmen. Die Einreichung der Haushaltsanschläge und Prästationsnachweisungen
muß unbedingt bis znm 5. Oktober er. erfolgen.

M: 613] Namslau, den 18. September 1907.
Es sind immer noch Fälle vorgekommen, daß berechtigte Forderungen, die an die Kassen

ländlicher Schulverbände geftellt worden sind, nicht rechtzeitig beglichen, insbesondere Lehrer-
gehälter nicht rechtzeitig gezahlt worden sind. Die Schulvorstände weise ich darauf hin, daß ge-
mäß § 21 des Lehrerbesoldungsgesetzes die Zahlung des baren Diensteinkommens an endgültig
angestellte Lehrer und Lehrerinnen vierteljährlich, an einftweilig angestellte monatlich im voraus
zu erfolgen hat. Auch den Lehrern, welchen die Verwaltung einer-Stelle ,,auftragsweise« über-
tragen ist, und den Lehrerstellvertretern ist das bare Diensteinkommen monatlich im voraus zu
zahlen. Die Zahlungen der Lehrergehältey ebenso aller übrigen Schulunterhaltungskostem sind
von der Schulkasse zu leisten. Sache des Schulvorstandes ist es, dafür Sorge zu tragen, daß
alle diese Zahlungen rechtzeitig und ordnungsmäßig erfolgen, sowie daß die der Schule zustehen-
den Einnahmen an Staatsbeiträgen, etwaigen Staatsbeihilfen und Beiträgen der Schuluntev
haltungspflichtigen rechtzeitig zur Schulkasse eingezogen werden.

Damit die Schullasse fähig ist, die an sie herantretenden Forderungen rechtzeitig zu
begleichen, sind auch die nach dem Schnlhaushaltungsanschlag erforderlichen Schulsteuern bei
Zeiten auszuschreiben und einzuziehen.

Jn der Regel und namentlich überall da, wo die veranschlagten SchulkassewEinnahtnen
zur Deckung der Schulausgaben erfahrungsgemäß nicht ausgereicht haben, empfiehlt es sich, ein-
malig einen besonderen Betriebsfonds für die Schulkasse vorfchußweise zu erheben, der dann als
,,eiserner Bestand« stets wieder zu ergänzen ist.

Die Schulvorstände haben hiernach zu verfahren und ersuche ich die Herrn Vorsitzendem
auf die sorgsamste Verwaltung der SchulkassemAngelegenheiten ihr besonderes Augenmerk richten
zu wollen.

M 019] Namslamiden 21. September 1907.
Dem Volksheilftättenverein vom Roten Kreuz in Berlin ist die Erlaubnis erteilt worden,

um Besten des ,,Cäcilienheims« eine weitere Verlosung von Silbergeräten in 3 Serien zu jeZLOOOO Losen d. 3 Mark mit 5793 Gewinnen im Gesamtwerte von 150000 M. für jede Serie
zu veranstalten und die Lose in der ganzen Monarchie zu vertreiben.

Die Ziehung der ersten Serie wird voraussichtlich im Juni 1908 in Berlin stattfinden.

M 630] Namslau, den 24. September 1907.
Wegen der Behinderung des Amtsvorstehers, Rittergutsbesitzers Schiiidler��Brzezinke·

und wegen des Todes des Amtsvorsteherstellvertreters, Rittergutsbefitzers Zucker��Glausche werden
die Amtsgeschäfte des Amtsbezirks Glausche bis auf weiteres von dein Amtsvorstehey Gutsbesitzer
Kinder aus Riemberg geführt werden.
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M 021] Berlin, im August 1907.
Auf Anordnung des Herrn Ministers des Jnnern wird von dem durch seine früheren

Ausgaben bereits bekannten

»Gemeindelexikou für das Königreich Preußen«
auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1905 und anderer amtlicher
�Quellen vom September d. II. ab nach und nach eine neue Ausgabe in Provinzialheften erscheinen.

Der Inhalt erstreckt sich fiir jede einzelne der kreisweise alphabetisch geordneten Gemeinde:
seinheiten �- bei Unterscheidung von a.! Städten, b! Landgemeindem c! Gutsbezirken ���, wie das
Probeblatt erkennen läßt, auf folgende Nachweise:

Gesamtflächeniiihalr �- Durchschnittlicher Grundsteuer-Reinertrag auf 1 hu. �- Be-
wohnte Wohnhänsen --� Andere bewohnte Baulichkeitem �- Gewöhnliche Haushaltungen von
2 und mehr Personen. ��- Einzellebende mit eigener Hauswirtschaft. - Ortsanwesende Be-
völkerung überhaupt, darunter männliche Personen sowie aktive Militärpersonen. � Religions-
bekenntnis nach 5Hauptgruppen in Verbindung mit den am häufigsten vorkommenden Mutter-
sprachen. �- Zugehörigkeit zum Kirchspiele zum Standesamtsbezirke sowie Stadt- bezw.
Amtsbezirke oder Polizeidistrikte zum Anite, zur Bürgernieistereh auch Landwehrbezirke, sowie
zum Land- und Amtsgerichte

Da außerdem die zu einer Gemeindeeinheit gehörigen Nebenwohnpliiyh sobald sie sich
Tdurch abgesonderte Lage vom Hauptorte besonderen Namen oder sonstige Bedeutung auszeichnen,
bei Angabe ihres Namens sowie ihrer Wohnstätten und Bewohnerzahl anmerkungsweise aufge-
führt sind, bildet das Werk gleichzeitig ein inöglichst vollkominenes Ortschaftsverzeichnis

Jedes Provinzialhest enthält ferner eine Hauptübersicht der wichtigsten vorerwähnten An-
gaben für die Kreise, die Regierungsbezirke und die Provinz im ganzen, mit Unterscheidung der
Stadtgemeindem Landgeuieinden und Gutsbezirke nach Gruppen sowie am Schlusse ein alphas
xbetisches Ortsregisten e

Dem Gesanttwerke wird ein alphabetisches Generalregister  Ortsregister! für den ganzen
Staat beigegeben.

Umfang und ungefähre Preise des im Groß-Oktavfortiiate gedruckten Werkes sind nach-
stehetider Aufstellung zu entnehmen.

Gemeindelexikon für das Königreich Preußen.
Heft l Provinz Ostpreußen . . . . . . . . . . . . . . . » . rund 23 Druckbogem etwa M. 4,80

II � Westpreußen . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 11«,-"4 ,, ,, ,, 2,60
� III Stadtkreis Berlin und Provinz Brandenburg » 18 ,, ,, » 3,80
» IV Provinz Pommern . . . . . . . . . . · . . . . . . .. . » 15&#39;/2 � � � 3,40
� V � Pofen . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . ,, 163/4 » » ,, 3,60
,, VI � Schlesien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 29«-4 » ,, » 6,20
» VII � Sachsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . » 143/4 � � � 3,20
� VIII � Scbleßmigabolftein . . . . . . . . . . .. . » M« » » ,, 2,20
,, 1X ,, Hannover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 16 ,, ,, ,, 3,40
� X � Westfalen nebst Waldeck u. Phrmont ,, 10 � � � 2,20
» XI » HessewNassau . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 10 » ,- » 2,20 f
� XII � Rheinland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 17&#39;/4 � � � 3,80
� XIII « ,, Hohenzollern . . . . . . . . . . . . . . .. . ,, 1�/2 � � » 0,60

Genckaltegister über vorstehende Hefte . . . . . . . . . . . . . . .. . 5274 , 10,80
Die einzelnen Hefte werden tunlichst innerhalb eines Jahres voraussichtlich in folgender

Reihenfolge ausgegeben werden: Dftpreußety Westpreußety Pofen, Schlesien, Schleswig-.6olftein,
Hannovey Pommern, Hohenzollerm Berlin und Brandenburg, Westfalem Hesseii-Nassau, Rhein-
land, Sachsen, Generalregister.

Bei Entnahme des ganzen Werkes  Ladenpreis demnach ohne Generalregister etwa
M. 42,00, mit Generalregister M. 52,80! tritt eine Preiserniäßigung auf etwa M. 38,00 bezw
VI. 47,00 ein.

Jndem wir noch erwähnen, daß von früheren Ausgaben mehrere Hefte bald vergriffen
waren, ersuchen wir, die Anschasfung des Gemeindelexikons oder des dortigen Proviuzialheftes in
sgefällige Erwägung ziehen, gegebenen Falles aber auch die nachgeordneten geeigneten Aintsstellen
auf das nützliche Werk aufmerksam machen und etwaige Bestellungen uns direkt zugehen lassen.
zu wollen. » » _

Königlich Preußisches Statistische-Z Landesamt
Dr. Blenck, Präsident.

e Namslau, den 19. September 1907.
Vorstehendes Rundschreiben bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis. Ein Probeblatt

liegt im Lreisausschußbureau zur Einsicht aus.



M 023l f Namslau, den 20. September 1907.
Betrifft die Kreis-Hundeftener.

Die Magistrate, Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises werden aufgefordert, mir be-
fiimmt bis zum 3. Oktober 1907 die Hundefteuerlisten vorzulegen, damit sie aufgrund der Zu-
und Abgangsanzeigen hier berichtigt und für das 11. Halbjahr 1907 feftgesetzt werden können.

« Aenderungen der Listen sind durch die Ortsbehörden nicht vorzunehmen.
Die für das I. Halbjashr 1907 etwa noch ausstehenden Zu- und Abgangsanzeigen find

ebenfalls bis fpäteftens den 3. Oktober 1907 hier einzureichen
Nach erfolgter Berichtigung und Auslegung erhalten die Ortsbehörden ein Exemplar

der Hebelifte zur Einziehung der Steuer zurück. Hierbei ift die Kreisblattbelanntmachung vom
8. Mai 1906  Ex:trabeilage zu Nr. 19 des Kreisblattes! genau zu beachten. Die Gemeinde-
vorsteher haben den pro 1907 veranfchlagten Anteil von 30°/o auch diesmal mit abzuliefern.
Die Auszahlung des Betrages erfolgt am Schlusse des Rechnungsjahres 1907.

Die Ortsbehörden werden gelegentlich der nächsten Einziehung der Hundefteuer zu prüfen
haben, ob die Angaben der Steuerpflichtigen über die Anzahl der ihnen gehörigen Hunde pp. zu-
treffend gewesen find. Eventuell find diejenigen, welche in der Absicht der Steuerhinterziehung
Unzutreffende Angaben gemacht haben, bei mir zur Anzeige zu bringen.

M 623l � Namslau, den 19. September 1907.
Es haben Jagdfcheiue erhalten:

a. Jahres-Jagdftheine:
1. �übbert, Rittergutsbefitzey Jauchendorsß gültig vom 11. Juli 1907 bis 10. Juli 1908«
2. Rabe, Gastwirt, Dt.-Marchwitz, � ,, ,, » » » ,, ,, ,, »
3. Dr. med. Trompke, prakt. Arzt, Namslau, ,, ,, 23. ,, ,. ,, 22. ,, »
4. Haunfchild, Grbfcholtifeibesitzey Kreuzendorß , ,, 7. August ,, ,, 6. August »
5. Weiß, Georg, Rentier Namslau, » ,, 10. «, » ,, 9. ,, ,,
6. SRaIIoE, Franz, Vauergutbef Schadegur, » ,, 22. ,, ,, » 21. » »
7. Gafert, Adolph, Kaufmann, Namslau, » » 12. � � » 11. » »
8. Ackermanm Arthur,Landwirt,Dt.-Marchwitz, » ,, J-3. ,, ,, ,, 12. ,, ,,
9- Schkvdlm RarL StIId-jllr- z� Zts Btzezkvks » » 19- » » » 18- » »

10. Schönbrunn, Slßirticbaftßtnioettor, Glaufche, ,, » 21. » » » 20. » »
11. Prasse, Heinrich, Gärtner, Krickau, » ,, 19. » ,, ,, 18. ,, ,,
12. Klotz, Oberleutnant im Feldart.-Regt. 21 � � 20. � � � 19. � �

z. St. Kaulwitz,
13. Rletnbor�, Qßtrtfdpaftßtnfpettor, Schmograu, » » » » » ,, » » »
14. Rofenblath Mühlenbesitzey Skorifchau, » , 21 ,, » » 20. ,, »
15. Samba, Rentmeister Rattltoiß, » » » » » » « »
16. GrafHenckelvonDonnersmarck,Majoratsbef » » » » » ,, » » »

Grambfchüh
17. von Spiegel, Rittergntsbesitzer und Land- »

schaftsdirektoy Dammer,
18. Symalla, Jäger, Dammer,
19. Kofmalla, Julius, Jäger, Dammer,
20. Gärtner, Fürsten» Giesdorf,
21. Lukan-sit» Vjinzenz,· Kaufmann, Namslau,
22. Edyaubert, Mutter, z. St. Namslau,
23. Baron von Seherr-Thoß, Rittergutsbefitzey

Kl.-Hennersdorf,
24. Freiherr von Türckq Oberleutnant z. St.

Strehlitz
25. Glatzel, Clemens, Landwirh Wilkath » » 29. � � � 28. � �
26. Meßner, Postvorsteher Noldau, » » 5 Septbr. ,, ,, 4. Septbr. ,,
27. Zedler, Viktor, Leutnant im Feld-Regt. 42, » » 4

z. St. Giesdorf
28. Rette,Karl,WirtfchaftsinfpektoyJakobsdorf, ,, ,, 5. » » » 4.

6.
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29. Vogt, Mühlenbefitzey Namslau, » »
30. v. Zakrzewslh Stanislaus, Rittergutsbef., » »

Drofchlau,
31. Gabor, Georg, Schlossermeistey Neichthah » » 7. » » » 6. » »
32. Knoblockp Obevsnfpektor a. D. Schwirz, -,, » 10. » » » 9. �
33. bartmann, August, Förftey Simmelwih » » 13. � » » » 12.
34. Zimmermann,Julius,Rittergutsbef.Damnig, » » 14. » » » 13. � �
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l. Beilage zu Nr. 39 des »Namslauer Kreisvlattes.«
Donnerstag, den 26. September 1907.

«w-«iu-T-�ä «« «� ������Ic�����---������-.-�..�......».

E b. Tages-Iaqdfcheine.
1. Kabus, Georg, Gastwirt Reichthah gültig vom 19. August 1907 bis 21. August 1907.
2. Denke, Hans, Leutnant, z. Zt. Skorifchau, » ,, 26. » » » 8. ,, »
3. v.Poncet,Kgl.Oberleutnant,z.Zt.Minkowskh, » » 17. Septbr. » ,, 19. Septbr. »

« c. Unentgeltliche Jagdfcheinr.
1· Bock, Forftmeisterz Namslau, gültig vom 1. August 1907 bis31. Juli 1908.
2. Beher, Hegemeistey Schadegur, ,, » » » » » » » »
3&#39;  II  II II II II II II II II II
.4. Kammer, » Wd.-Marchwitz, i» » » » » » » » »
5&#39;    II II II II II II II II II
S« Neumanw » Wallendorb « » » » « » » » »
7- Fiedler- » Herzberir r  » » » » » » » «
8&#39; 509357101�; « Ssorsellitz- « » » » » » » » »
9- Müller! » Dörnbers- » » » » » » » » »

10· Mittnachh Förftetz Glausche » » » « » » » » »
11&#39;  II  II II II II II II II II II
12°  II  II II II II II II II II II
13. Neumann, Karl, Forstlehrling, Namslam » » » ,, ,, » » » »
14&#39;   II  II II II II II II II II II
15. Thomale, Förster, Forfthaus, Waldau, » » 20. » » » 19. August »
16. Meerlender, Gustav, Förster, Dammer, » » 22. »» » » 21. � �
17. Zimmermann,Kgl.WürttembergischerFörster, » » » » » » » »

Saabe,
ll

18. Hartmanm Förster, Nafsadeh » » 26. ,, ,, ,, 25. ,, ,,
19. Feicke, Forstaufseheh Minkowsky, » » » » » » » » »
20. Reigber, Forstverwalter, Grambfchütz » » 2. Septbr » » 1. Septbn »
21. Siebenbaar,älboißllnteribrfier, Srambicbüß, » » » » » » » » »
22&#39;    II II II II II II II II II II
23. Gäbler, Albert-, Förstey Kaulwitz, ,, ,, 3. » » » 2. » »
24· Sauen August- » » » » » » » - » » »
25. Henseh Georg, Forstlehrling, Bachwitz, » » 5. » » » 4. » »
26. Grallert, Arthur, Revierjägey Minkowskh, » » 12. » » » 11. » »
JIL024J Namslam den 14. September 1907.

Wiedereröffnung der laut-wirtschaftlichen Winterfchule in Trebnitp
Die Anstalt wird am 28. Oktober d. Js wieder eröffnet. Aufnahme finden junge Land-

wirte vom 17. Lebensjahre an, die mindestens zwei Jahre praktisch tätig waren und wenigstens
mittelmäßige Elementarbildung besitzem

Hat der junge Mann eine höhere Lehranstalt besucht und Nachhilfe nicht nötig, so kann
er von dem Unterricht in einzelnen Elementarfächern entbunden werden.

Je älter derselbe ist, je länger und gründlicher seine praktische Tätigkeit war und je
besser seine Vorbildung ist, um so nutzbringender wird der Besuch der Schule für ihn fein.
Aeltere Landwirte finden ohne Befchriintung des Alters Aufnahme. Dieselben können als Hoffn-
tanten eintreten und als solche sowohl von einzelnen Paragraphen der Schulordnung, wie auch
bei entsprechender Vorbildung auf Wunsch von bestimmten Unterrichtsfächern dispensiert werden,
haben jedoch im übrigen die Pflicht, an dem unterrichte ebenso pünktlich und regelmäßig teilzu-
nehmen, wie jeder andere Schüler.

Mit dieser Ausnahmestellung übernehmen die Hofpitanten die moralische Verpflichtung,
den jüngeren Schülern nach jeder Richtung ein tadelloses Beispiel zu geben, den guten Geist in
der Anstalt zu fördern und sich keiner Handlung schuldig zu machen, die gegen Ehre und gute
Sitte verstößt.

Anmeldungen zur Aufnahme in die Schule für das Winterfemester 1907/1908 nimmt
der Direktor derselben vom l. Oktober dieses Jahres ab entgegen. Beizufügen sind:

1. die Schulzeugnisse,
2. der Jmpfs oder Wiederimpfscheim
3. ein Führungsattest der Ortsbehörde,
4. die schriftliche  Einwilligung des Vaters oder Vormundes zum Besuche der Anstalt.
5. polizeilicher Abmeldefchein von der Ortsbehörde  Abzugsattest!.

Jeder Schüler und Hospitant hat bei seinem Eintritt an Schulgeld zu entrichten:
für das I. Semester 50 Mark,
für das 11. Semester 35 Mark.
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Stipendien bezw. Freischule können kpürdigen und bedürftigen Schülern bewilligt werden.
Pension  Wohnung und Kost! erhalten Schüler wie Hospitanten in achtbaren Bürger:

häusern gegen eine monatliche Entschädigung von durchschnittlich 40 Mark. Die Wahl der
Pension unterliegt der Kontrolle des Direktors, welcher den Eltern und Vormündern bei Beine:
gung derselben behilflich ist und jede gewünschte Auskunft erteilt. Das Wohnen bei Gastwirten
wird unter keinen Umständen gestattet.

Die Hospitaiiten und Schüler des unteren Kursus �. Semester! haben ihre Wieder-
aufnahme in den oberen Kursus 1907/1908 bis spätestens den 15. Oktober d. J. nachzusuchen.
Es wird ersucht, alle Anmeldungen möglichst zeitig zu veranlassen, damit seitens der Schul-
Direktion die nötigen Vorkehrungen und Maßnahmen getroffen werden können. Gleichzeitig werden
die Angehörigen der Schüler des unteren Kurfus hiermit darauf aufmerksam gemacht, daß seitens
der Direktion Jzlbgangszeugnisse erst nach dem» Besuche des oberen Kursus �. Semester! ausgestellt
werden, da, wie der Lehrplan ausweift, erst im 2. Schulsemester eine abgeschlossene landwirtschaft-
lnhe Ausbildung erreicht werden kann.

Was kann man anf der Trebnitzer Winterschule lernen?
Da manchem Landwirt nicht genügend bekannt sein wird, welche Vorteile ein Besuch

der Trebnitzer Winterschule bietet, möchte ich die Interessenten auf eine kleine Schrift aufmerksam
machen, die von dem Landwirtschaftslehrer Moritz Arndt in Ttebnitz verfaßt ist und in volkstüm-
licher Weise die Frage beantwortet, was der Landwirt auf der Trebnttzer Winterschule lernen kann.

Herr Arndt sendet diese Brofchüre Jedem, der sie bei ihm bestellt, kostenlos zu.
M- 625! Namslau, den 21. September 1907.

Die Königliche Regierung hat angeordnet, daß Schulkinder zur Dienstleistung bei Jagden
unter keinen Umständen weder von den Lehrern, noch von den Ortsschulinspektoren vom Schul:
Unterricht beurlaubt werden dürfen. Auch ist eine Verlegung der Unterrichtszeit aus dem erwähnten
Anlasse unstatthaft.

Wenn Schulkinder zur Verwendung als Treiber bei Jagden den Schulunterricht ver-
säumen, so ist ihr Fernbleiben von der Schule von den Herren Ortsschulinspektoren als strafbar
zu verfolgen. Sollten Polizeiverwalter die Bestrafung einer solchen unentschuldigten Absenz ab-
lehnen, so ist mir in jedem Falle sofort Anzeige zu erstatten.

M 626l Namslau, den 25. September 1907.
I. Jnfolge Ausbruchs der Rotlaufseuche unter den Schweinebeständem

s 1. des Molkereipächters Meienberg in Hönigerm
2. � Gutsbes. Seidel in Wilkau,
3. � Lohngärtners Johann Tylla in Reichen,
4. » Dominiums Lankau,

sind auf Anordnung der zuständigen Ortspolizeibehörden die Gehöfte der vorbezeichneten Be-
fieser gesperrt. s

Zuwiderhandlungen gegen diese Sperrmaßregeln werden nach den §§ 66 und 67 des
Reiehsviehseuchengesetzes mit Geldstrafe bis 150 M. oder mit Haft bestraft, sofern nicht nach den
bestehenden Bestimmungen eine höhere Strafe verwirkt ist.

II. Erloschen ist die Rotlauf- bezw: Schweineseuchc unter den Schweinebeftandem
I. des Dominiums Eckersdorß
2. � Gärtners Blaser in Namslau,
3. � Vogtes Urbanski in Brzezinkr.

Die Gehöftssperren sind durch die zuständigen Ortspolizeibehörden aufgehoben worden.
Der Landrat. von Marses

M 637l Namslau, den 25. September 1907.
Verpflichtet:

der Bauergutsbesttzer Paul Fietzek aus Dziedzitz zum Vorsteher der Dränagegenossen-
schaft Dziedzitz
M 628] Namslau, den 24. September 1907.
Rachweisung der im Monat August 1907 aus dem Kreis-Krankenhause Namslau und dem

Krankenhause in Reichthal entlaffeneu Personen. .
A. Krciskrankenhaus Namslam

1. Henriette Lorek, Rentenempfängerin aus Hönigerm auf Antrag des Ortsarmenverbandes Hönigern am
8. Juni cr. ausgenommen, am 28. August cis. gestorben; 82 Verpflegungstage ä. 40 Pfg., = 32,80 Mk.
Verpfleguiigskosteiu Beerdigungskosten 29 Mk. zusammen 61,8 ! Mk. Kosten.

2. Johanna Bank, Rentenempfängerin aus Saabe, auf Antrag des Ortsarmenverbandes Saabe am 17. Juni
er. aufgenommen, am 12. August er. entlassen; 57 Verpflegungstage ä. 40 Pf., zusammen 22,80 Mk.
Berpfle ungskosten.

3. Gdttlie Bat-mit, Futtermann aus Giesdorß aus Antrag des Dominium Giesdorf am 10. Juli er. aufge-
nommen, am 10. August er. entlassen; 32 Verpflegungstage s. 40 Pfg., zusammen 12,80 Mk. Verpflegungskostem
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9.

10.

11.
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13.

18.

19.
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21.
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. Franziska Hareiifm Arbeiterin aus Ober-W

. Anna Kallus, Dienstmädchen aus Hennersdors auf Antra

. Anna Waniek,

. Auguste Mehlich, Nähterin aus Kreuzendors auf Antrag des OrtsarinenverbandesKr
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. Johann Michalih Knecht aus Bachwitz auf Antrag des Dominium Wallendorf am 28. Juli er. aufgenommen,
am Z. August er. entlassen: 7 Verpflegungstage a 40 Pf., zusammen 2,80 Mk. Berpflegungskosten

. Robert Kurnoh Lohngärrner aus Lorzendorf, auf Antrag des Dominiuni Lorzendorf am 29. Juli er. auf-
genommen, am Z. August er. entlassen; 6 Verpslegungstage a 4 ! Pf·, zusammen 2,40 Mk. Verpflegungskostem

. Karl Flack, Smhmiedelehrling aus Giesdorß auf Antrag des Dominium Giesdorf am 29. Juli er. aufge-
nommen, am Z. August er. entlassen; 6 Verpflegungstage a 4 ! Pf., zusammen 2,40 Mk. Verpflegungskostem

. Johann SobeL Lohngärtner aus Vorwerk Waldhos  Gramscliütz! auf Antrag des Doniini1iiii Graiubschütz
am 30. Juli er. aufgenommen, am 17. August er. gestorben; 19 Verpflegnngstage a 40 Pf., zusammen
7,60 Mk. Verpflegiingskosten

.Johanna Schnabel, Arbeiterin aus Eisdors auf Antrag des Doniiniuni Eisdorf am I. August er. ginge.
nommen, am 22. August er. entlassen; 22 Verpslegungstage a 4 ! Pf» zusammen 8,80 Mk. Berpslegungskosten
Jakob Giebel, Knecht aus Eisdorf, auf Antrag des Doiiiiniuiii Eisdorf am 1. August er. aufgenommen,
am 12. August er. entlassen; 12 Berpfleguiigstage a 40 Pf., zusammen 4,80 Mk. Verpslegungskostein
Agnes Hauisch, Arbeiterin aus Bachivita auf Antrag des Dominium Walleridorf am 2. August er. artige-
noinnien, am 17. August er. entlassen; 16 Verpslegungstage a 40 Pf., zusammen 6,40 NR. Verpflegungskostekp
Paulina Gluba, Kneehtssrau aus Ober-Wilkau, auf Antrag des Doiniiiiiiiii Ober-Wilkan am 5. August
er. aufgenommen, am 17. August er. entlassen; 1Z Verpflegiiiigstage a 40 Pf, zusammen 5,2 ! Mk.
Verpflegungskosten » »
Karl Kursaiven Schäfer aus Sterzeiidorf auf Antrag des Dominium Sterzendors am 6. August er. aufge-
nommen, am 17. August er. entlassen; 12 Verpslegungstage a 40 Pf» zusammen 4,80 Mk. Verpflegiingskosten
Maria Pawlik, Ortsarine aus Buchelsdors auf Antrag des Ortsarinenverbandes Buchelsdorf am 7. Au-
gust er. aufgenommen, am 17. August er. entlassen; 11 Verpflegiingstage a 40 Pf., zusammen 4,40 Mk.
Verpflegungskosten

. Robert Porkowsky, Arbeiter ans Lankau, auf Antrag des Dominium Lankau am 7. August er. aufgenommen,
am 12. August er. entlassen; 6 Verpslegungstage a 40 Pf» zusammen 2,40 Mk. Verpflegungskosten

ilkau, auf Antrag des Dominium Ober-Wilkau am 8. August
er. aufgenommen, am 24. August er. entlassen; 17 Verpflegiingstage a 4 ! Ps., zusammen 6,80 Mk.
Verpflegungskosten

. Anna Schampeh Hausmädchen aus Bankwitz auf Antrag des Dominium Bankwitz am 9. August er. auf-
genommen, am 19. August er. entlassen; 11 Berpflegungstage a 4 ! Pf., zusammen 4,40 Mk. Verpfleguiigskosten

. Agiies Sinnes, Knechtsfrgu aus Schwirz, auf Antrag des Dominium Schwirz am 19. August er. aufge-
nommen, am 27. August er. entlassen; 9 Verpflegiingstage a 40 Pf., = Z,60 9.721. Kosten Extradiät =
Z Mk. zusammen 6,60 Mk. Vervflegiingskostein
Franz Babik, Knecht aus Danirner-Haniiner, auf»Antrag des Ortsarnienverbaiides Damnier am 19. Au-
gust er. aufgenommen, am 27. August er. entlassen; 9 Vckpslcgllllejslllgc a 40 Pf. zusammen 3,60 Mk.
Verpflegungskostew _
Anna Puchalla, Knechtsfrau aus Reichen, auf Antrag des Doininiuin Reichen am 22. August er. aufge-
nommen. am 28. August er. entlassen; 7 Verpflegungstage a 40 Pf., zus. 2,80 Mk. Verpflegungskosteir
Alfons Buchalla, Knechtskind aus Reichen, auf Antrag des Dominium Reichen am 22. August er. ausge-
nommen, am 28. August er. entlassen; 7 Verpflegungstage a. 40 Pf» zus. 2,80 Mk. Verpslegiingskosteu
Maria Czesloh Knechtswitwe aus Bnchelsdorf, aus Antrag des Dominium Buehelsdorf am 27. August
er. aufgenommen, am 30. August er. gestorben; 4 Verpflegungstage a 40 Pfg. zusammen l,60 Mk. Ver-
pslegiingskosten _

B. Krankenhaus ReichthaL
. Hedwig Solarek, Dienstinädchen aus Kreuzendorf auf Antrag des Gemeindevorstehers am 28. Juli er.

aufgenommen, am 3. August er. entlassen; 7 Berpflegungstage a 40 Pf., zus. 2,80 Mk. Verpflegungskostem
.Maria Sperling, Ausziiglerin aus Herzberg, auf Antrag des Ortsarmenverbandes Herzberg am 27.

Juli er. aufgenommen, am 5. August er. entlassen; 10 Verpflegungstage a 40 Ps., zusammen 4,00. Mk.
Vervfleguiigskosten

. Johanna Thaler, Arbeitern: aus Riemberg, auf Antrag des Dom. Riemberg am 3. August er. aufgenommen,
am 10. August er. entlassen; 8 Verpflegungstage a 40 Pf» zusammen 3,20 Mk. Verpfleguugskpstexp

. Gottlieb Pätzka, Nachtwächter aus Dörnberg, auf Antrag des Gemeindevorstehers am 7. Juli er. ausge-
nonimen, am 11. August er. entlassen; 36 Verpflegungstage a 40 Pf., zus. 14,40 Mk. Verpslegungskostem

. Anna Kurnol, Dienstmädchen aus Buchelsdorß auf Antrag des Gemeindevorstehers am 29. Juli er. auf-
genommen, am 15. August er. entlassen; 18 Verpslegungstage a 40 Pf., zus. 7,20 Mk. Berpfleguiigskosten

des Ortsarmenverbandes Hennersdors am 2.
August cv. aufgenommen, am 16. August er. entlassen; 15 erpflegungstage a 40 Pf» zusammen 6,00 Mk.
Verpflegungskosteii

Scksnlmädchen aus Kaulivita auf Antrag des Dom. Kaulwitz am 15. August er. aufgenommen,
am 23. August er. entlassen; 9 Verpflegungstage a 40 Pf., zusammen 3,60 Mk. Verpflegungskosten 

euzendors am 11. August
er. aufgenommen, am Z1. August er. entlassen; 21 Verpflegungstage a 40 Pf., zus. 8,40 Mk. Berpflegungskostem

Nachtrag pro Mai 1907�. «

Anton Liebner, Ausziigler »aus Butschkam auf Antrag des Ortsarnienverbandes Butschkau am 24. April er.
aufgenommen, am 18. Mai er. entlassen; 25 Verpflegungstage a 40 Pf., ziif. 10,00 Mk. Verpflegungskostem

Die vorstehend berechneten Kosten find b cftimnit bis zum 10. n. Mts. an die hiesige
KkkiguKonimnnalkaffe  K»reis»lians, Langestry abzufiihrern Eine· besondere Mahnung erfolgt nicht,
es werden vielmehr die riickstandigen Betrage zwangsw c i s e b c i g e t r i e b e n w e r d e n , wodurch
den Sänmigen nicht unerhebliche Kosten entstehen.

Der Königliche Landrat nnd Vorfitzende des Kreis-Olnsfkhuffes.
von �Btaröeö.
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In meinen neuen Geschäftsräumen

Ausstellung E
der neuesten Moden

92 
-

»»
. J.

n

«-

für den

Herbst und Winter.
Hervorra ende Neuheiten in _

Berliner llamen- und Blnsen-eänfeetinn s Kustiim- und Kleider-Steffen
BlllSßll-Sßillßll llllll S�llllllßlßl].

Damenwäsche, Herrenwäsehe, Kinderwäsche, erstklassige Verarbeitung.
Reiennaltinste Auswahl neuester Herrenstraße llllll sämtlicher Herrenartikel.

Albert llielsehowsky.
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Gvanget Fraun- u. Zungfraucnnerein n. Iliatranifsen-Y1iiynerejn.
Die Verlosuiig findet am Donnerstag, den 3. Oktober naehmittag nm 3 Uhr

im Prüfungssaale der Ev. Volksfchule statt. Die geehrten Mitglieder und Freunde des Vereins
werden um gütige Uebersendiciig von Gewinngegeitstäirdeir herzlich gebeten eixenso um Abitahnrc
von Losen die noch bei den Herren Wech man n und Opitz zu haben sind.

Die Vorstände.

RQEGLVRÆÆOLÆHEÆEMÆHERYM
Yer Enmlmirisifinftsielieer Artus!-

von der Winterschute Trebuitz wird koftenlose

Vorträge
iitier geminntiringende xiiitterung
halten am Sonnabend, den. 28. Septem-
ber, abend 8 Uhr in Geide�s Gafthans
zu Groß-Marchwitz und Sonntag, den
29. September, uakhmittag 5 Uhr in
Herrmanws Gasthaufe zu Strehlitx

Bienenzüchters     Verein.
Versammcung

Sonntag den 29. Septbn cr., nachm. 4 Uhr,
bei Spätlich.

Der Vorstand.

Biickerei
in großem Dorf, masfive Gebäude, mit 3 Morg.
Acker am Haus, nachweislich großer Umsatz, bei
2��30 � M. Anzahlung bald zu verkaufen.

H. Opatz, Oels.

Eine Wirtschaft,
nahe an der Stadt, ZMorgen Acker, lMorgen
Wiese, ift aus freier Hand zu verkaufen.

Näheres bei Ianek in Altstadt

KLEMM-DERRRERQSTRSEESRRETOTEEOELOTIBÆCSTMSLSQMLITHTREREEÆOELVSTETITEEF
h Den: geehrten Publikum zur gefl. Kenntnisnahine daß ich nach wie vor

Getreide gegen Mehl nmtaufche und gebe bis auf Lseitcises

sur 170 pfd. Roggen 100 Pfd. Roggenmehl�! Z
und 50 Pfd. Kleie I

K« An VNahlgeld find 50 Pfg. zu entrichten. K
Dieser Uiutaiisch findet auch in meiner Niederlage Namslaiiers ß

Straße statt. « IT
Konftadt, im September 1907.

Ludwig Pnedlaender,   e;
» Dnrnpfwalzeiinsiilzle Konftadt

f" «· « se Israel n; i · s u" » � « «-·s "s! I- I
YWWWWWIJDEDWRJHYWTIISTIHEWKIÆÆWWWWWWWWÆWWWÆP

Hmanggnertteigerunxn
Freitag, den 27. d. BUT,

vorm. l0 Uhr
werde ich in Bankwitz einen

Spazterwagen
 Vritfchke! und ein

ineistbietetid versteigerin Saminctort der Bieter
im Gasthause neben der Brennerei.

summa n, den 25. September 1907.

Tschape. Gjericiptßbollgieber.

�jfreimillige Versicherung.
Sonnabend, den 28. d. Mts.

mittags 12 Uhr
werde ich inWilkau im Wabnitfschen Gast hauf e einen.

GeburtShilfeQlpparat
für Rindvieh 2c. ureiftbietend versteigern

Namslau, 25. September· 1907.

Tchäpe, Gerichtsvollziehen

51a stanien
kauft und zahlt die höchsten Preise

G. Krüoke.
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Alkoholtreie Eririschungsggetränke

Gllllllllllllllßllßll und Herzhlättcnen.
Zu haben in Restaurants, Conditoreien und Handlungen.

000000OOCOCOOOCOSOCOOCOOOOCOOCOO 
. I« Zum Beginn des neuen Quartals empfehlen
i. wir unseren

O 
O 
O 
O

O

JournabLesezirkel 3
einer giitigen Beachtung. :

O 
O
O

Firma Oskar vom.
neuen«nouoguiuuuuuu
Die der Frau Louise Klante Verm. gew. O O O O O O

Vinsenz ZurawsklEastwirtschaft
Nr. 6, Damnig, sieht zum Verkauf. ·� Die
åikiåigkeeäiiigungeti sind in meiner Kanzlei zu

Jaenlkc�, Justizrap  : offeriert mdikzfizlxjåmter Gute r
  : MOSEL, Rhein-�_ Rot und :

16 Morgen groß, ift bald zu verpachtem o Ungarweme, g
Nähere-s in der Exped. d. VI. . · sowie. _ .

« s Pnrtwem, Odems. Madeua um!
.. .. . Mittags.

   deutschen und französischen
Zahnerfatz. SM-

Mumm�, Bummeln", Newtöten &c· . deutschen und tranzoslschen .
» . Cognac .

Paul Iachmunö, Denkst, . sswis .
Namslau, « LUIUOEIV ·

Ring- und Andreaskirchftr.-Ecke, ° echten Jamaika-Rum. «
im Haufe des Herrn Kaufm. Wziontek. O ����� s

Gleichzeitig empfehle meine kom-
fortabel eingerichteten

ÄIIlIHllIscIlBIl WHIIISIIIIIBH
einer gütigexl Beachtung.

I« �WIt« Losc �w
z u m B e ft e n d e s

Gvangekischen
Frauen« und Zungfrauenvereinz Mqgcylkidcnden

sowie des ätaäoni�ensgta�ncreins teile ich ggs Dankbarkeit gern nnd ntgeitiich mit,
U. . s i · 1 i u - . -zu habe» be: Q opltz kkninkkxsinnnkkskkkegiis es: V« «« "�"� «« V«

&#39; «« A. Hoeck Lehrerin, Snchiesnhanien b. Frankfurt a. M.
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cm Spallck,
Moöewaren- Damen- u. Herren«

Conjektion.
Für die

hecvitsulilinteksaiio 
s·- mein. FTZTTTT Lager �-
weidet�  clklxxctniinpstojjetjz
Damen� txwädcltegätkonjzlkjY

und bitte um geneigte Besichtigung

der für alle Abteilungen meines Geschäits eingetroffenen

Neuheiien.
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Künftliche Zähne,
Plombiereiy Zahuziehem Nervtöteii 2c.

Oscar Dalibor, Demut.
Namslcny Ring 18 l. Etg.

Harleu Vlumcnzwiebelu
empfiehlt billigst

Jiilius Wziontek.
«« «  s  « _ - _ « -»:I·:&#39;.»;·«
f»   » »   zssszjåltcsettetssssjx

�q

Löwenwarte 8103:".
 Commandit-Gesellsohait!II I ,  « »F»
zu Koln a. Rhein

Lieferant zahlreicher �- � W� ·«
spothoken I s der Inneren », v. «�»«.s�-
. osoiilfte der Oonoiimbranohc. »» , . y�c0 �u�
Marke: Sternen-Gamma  Jszg

Deutsches Fabrikat .»-;-»;..s,»
«x- zu M.2�-pt.17&#39;1.

sit-D - .. �250� « �..
»He-Hexe; »  H; » » Oszzjgkkggkz
lautet: Die Deiiiocixian Genaue-getan IWZIJZIEHO
Firma sind ähnlich Zusammengusses die
nzelaten französ. Cognac�: u. Um! Messe! . um
ansckkstundnnnkto sonst« rast: zu bist-schien.

JnHNamslau in der Adler-Apotheke
bei Jul. Wzlontek unb

� Oscar Platze.
H· gamma! empfoßteu. �k

Ein guter Ketteuhund
sofort billigst zu verkaufen

O. Wegehaupy deutsche Vorst

420m
Gränkem- 
Mehl.

Hochfeiner, aromatischer Grünkeraö
geschmack, appetitanregende Wirk-
ung und bequeme Zubereitungswcise
sind die besonderen Vorzüge von

Knorr&#39;s Grünkernmehl.

- Jacke« syst-·  �Kann�?

Heinrich Preyer
«

Kolonialwaren

u. Spirituosen-Handlung, Hempfiehlt in guter Qualität preiswert: 
II

550 �

Ein brauner Wallach
sljährig 5 Zoll groß, für Doutiniuiit geeignet
steht zum baldige« Verkauf bei

fass« 35151120212,
A4@�t><�-Ö A *   �

harz-uny
säurefreies

. 
« __ . I«-f·«..·.ij". «! _
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C
Germama- 
.
Drogerie.

. s &#39; . - �»_._c&#39;<* ·.

sagst-sinnst! �eqonyiuos ; P
r .

�f H Relitisizickeic Spinitus,
I II II

II II

II II

gekugerteu �om�nnniitiiiein,
ißnesluuen u. Ulortlsiåulev Kann,
eiufackie u. doppelte Eiqueum,

�im�nclnft, �ß��mein,
Kam, Muse, Tagnan,

Gulmbatlievs u. Zagen-Bier,
Giganten in großes: Auswahl

Arbeitertagebücher
empfiehlt o. Christ.



I ». «» »«
 Lebens-Versicherung

Deutsche

Potsdam a. G.
Neue Versicherungsabschlüsse in 1906:

1074 Millionen Mark.

551  g
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Ausgezahlte Versicherungssumme:
383/4 Millionen Mark.

hatten: 41 Millionen Mark.

Jede Art Versicherung auf Todesfall, Erlebenstall und Rente.
Günstige Bedingungen. � Mässige Prämiensätze.

Der Ueberschuss, welcher seit Beginn IV: Millionen Mark beträgt, kommt den Versicherten zugute
und gelangt im zweitfolgenden Jahre zur Verteilung.
2,35 % der lüämienreserve, was bei den ältesten Versicherungen bis zu 91 % der J ahresprämie ausmacht

Prospekte und Auskunft durch

B. Bucksch. Generalagkut in Breslau II.
 iartenstr. 89, Telefon 8778, und

Paul Gollasch. Namslau,
 Opitz�sche Buchdruckerei!.

«-·--«...--H---��-.

Die für 1907 festgesetzte Dividende beträgt

MAY « BOZZOZEOIWEO
Zur bevorstehendenZgiosenliranzkytndacht

sei das in meinen:
« - vermehrter Auflage

Katholische

Gebet- und Gefangbuch z:
Verlage in vierter,
ers chienene

p Vol!· J n VEssig Or. smollio de ß. ßonntug�uufeu
g? bestens empfohlen. »

Dasselbe enthält sämtlrche Gebete
zys und Lieder der genannten Andacht.

�J .
Preis von l Mark an.

HJOK O , O

 Gott; [d]: Huiydruclkcrci.RJZ ,
»:-

Wams-can.

«.  _ Vorrattg auch in allen anderen h1e- W
»Es« stgen Buchhandlungen und m der Buch- Fort·-
 handlung m Retchthal s:-
äsTIIZEOZEHOEaZOZIZZOZSZOYZOZIBOZIZOJEJOZIBOZIII-ask?

Glück
lich macht ein zartes, reines Gesicht, rosiges, jugend-
srisches Aussehen, weiße
blendend Schöner Teint Ä

sammetweiche Haut und
lles dies erzeugt die echte

Steckenpferd - Yiliknmilch - Ieise
v. Foetguiann ä

g mit Sonn-warte:
ä St. 50 Pfg. bei

o., gtabcnent

tedeupieeb. 
Oscar Tletle.

.«. . . THE-«; L-«-.·-«"·.s- � Nu« VI: 4a Ü «« «« ·-.-«7«.. «! «_ » - - . « ». ._�-�-_ -:F,sz«s.« sszspifskx ..«- -».-..s. s «,. _ _ . ·« .· »» .
« "Ä x �t _&#39;i. . . s « . - .h « . v .. « «Iy. � «; � &#39;� « «. . .. - «&#39; - « " -»; _ -,�-««.«.- «» v � z !f  OF« «, z . r» «« ». . . » « is· - « ,- ·� «« .-. v .. III« &#39; «·- sp.J,;- -» - »« «r

» «. ° spTHs«

» iünlersldndiqer g
Kontrolle von

�j snrsgunonnm
oHEsWAnkuiui s;

"Stammhaus
FRRNZ «

"HARTMANN
" DETMOLD�

DEIUYSCNLAND «-
.« ».«: Z«»» .

Pergament-u.Pergaminnanier
empfiehlt 0. Üplfl.

Verloren am Sonnabend den 14. Sep-
tember 1907

1Paarralliraisnezlkdkrgamaltljku
auf dem Wege vom Schlachthofh Bahn»
sttecke bis GrofFMarchWiQ Gegen Be-
lohnung abzugeben.

Schlachthoftierarzt sey.



«· Mn �f� ««K« . "ü?
Knaben, nielihe fiel! der Musik widmen

wollen, werben in dgl« Iiksxnislaitcr Stadt:

F. Muster,
Staivtkapellliiesifter

kapelle eingefüllt.

Hattshälter
oder

Laufbnrsche
per« s Oktober»

ges nicht «
�ltert ßieäsehowsky.
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Fiir meine hiesige- Stadtioirtschaftx suche zu
Neujahr 1908 einen nüchterne, rieth.

Knecht     .
einen nüchtern, verheirateten

»« A b « «««�   r etter
bei gnteinLohn nnd Detnktat sowie einen under-h.

t Knecht
G. Pietzonka je,

Namslauzwtm »�
Bei haben: Lolme finden zu Nenjaljrszaiiifiksp

Dom. Baumgarten
 bei Ohlau H

Hunger, entity» Mägde
nnd Lnttcrgmanncr

Unterkommen.

Dom. Strehlitz
sucht zum 2. Januar 1908 einen tüchtigen

JglickervogtJ

�x
c__-

«· «

bei hohen! Lohn und Deputat

I« Kräftiger Bursche zu einem Pferd
per 1. Januar 08. gesucht. R. Hauschild

Einen zuverlasiigen Kutscher,
welcher auch in der Landwirtschaft tüchtig ist,
sucht zum 1. Oktober er.

Stadtförster Hillmann,
Forsthaus 2!iamslau.

Jn meinent Kolonialwaretn u. Spiri-
tuosemGcschäft findet

ein Knabe
rechtlicher« Eltern mit der erforderliche« Schul-
bildtttrg unter« aiiusteigcn Täeoiiigtinqksii Yliifnxihnte

Mike-visit Weg/er, Ring.
Suche ver 1. jfjsaiiuar 1908

verheiratete L0hngärtner,
Fntterleute

Knechte Mägde,
nicht unter«16 !Elliia1«k5.?isl!n nnd reiehliclyeiit Dispntc1t.

Poln.-Sehiveideiitz-
»so-kreist Bottich-IF.

As»

Suche
zuin 2. Januar 1908 und sofort
Hanshältey Hofeverwaltey Vö gte,
Brennerei - Arbeiter, Kutschey

KriechimLohcigärtnernndMägde 
bei hohem Lohn.

Th. staunen,
Htelkenvermittken

Sniipiks von: I. Januar«  ab bei
hohen: Lohn einen, ledigen oder Verheirateten

als» Bierkutfchen Selbigeks ums; und: die

»?

« landwirtschaftlichen Arbeiten zuverrichten verstehen.

Aug. Przyb|IIa�
Rcichthal

Große Giebelstiibe per 1. Oktober zu beziehen.
Richard Hauschild

«·  Die« menschliche Nahrung· miiß«a·iis »eiuem« s3e1«n�iseli«
von Eiweiß, Fett und Kohlehndraten bestehen. Daneben
dürfen Näh-«- und Kalksalzc nicht fehlen. Das» hat uns
der große Arzt nnd Chemiker Liebig gelehrt; auch in
welchem Verhältnis diese Nährstoffe in der Nahrung ent-
halten sein sollen, wissen wir von ihm. Es gibt nach
Liebigs Lehren keine natiirlichen Nahrungsmittel, die
den Forderungen betreffs praktischer Zrisaintreensetziing
mehr eutsprechem als Hafer-Nährmittel. Jus-besondere
Knorr? Haferpräparate enthalten alle Nährstoffe in leicht
verdaulicher und schtnackhafter Form. Der ålieichtum asn
Kalksalzen übt einen überaus» günstigen Einfluß a
Zahn- und Knochenbildnng aus· �

Kirchliche Nachrichten.
Am 18. Sonntage nachTrinit. d. 29. September predigen:

Vorm. 7 Uhr Pastor Fuhrmann
Vorm. 9�/2 Uhr Pastor Ntelz.
Vorm. 11 Uhr Kindergottesdienst Pastor 2Vielz.
Stamm. 2 Uhr Pastor Rot!.
Montag, den 30. September abend ZUhr Bibelbei

sprechung Pastor 91m5.
Mittwoch, den 2 Oktober nachm. 5 Uhr ålltissions-

gottesdienst Pastor Mel»
Freitag, den 4. Oktober vorm. 9 Uhr: Beichte und

heil. Abendmahl Pastor Melz.




